
                    

 

Kennziffer:  

Patentanwaltsprüfung I / 2025 

 

Prüfungsaufgabe gem. § 40 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 PatAnwAPrV 

Nichttechnische Schutzrechte 

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden 

Diese Prüfungsaufgabe umfasst 5 Seiten (mit Deckblatt)!  
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Die Wortmarke  

NITREDA 

ist am 05. Februar 2019 beim DPMA von A angemeldet und am 29. April 2019 eingetragen 

worden für die folgende Ware:  

Filterkaffeemaschinen. 

Die Eintragung wurde am 31. Mai 2019 veröffentlicht.  

Gegen diese Eintragung ist am 02. September 2019 von B Widerspruch erhoben worden aus 

den folgenden beiden Zeichen: 

1. Eingetragene Marke  

Die deutsche Wortmarke INTREDA wurde am 18. Januar 2017 eingetragen und zwar für  

Kaffeemaschinen; Elektrische Kaffeemaschinen; Kaffeemaschinen mit integrierten 

Wasserreinigern; Leere Kaffeekapseln für elektrische Kaffeemaschinen; 

Kaffeevollautomaten. 

Am 28. Juni 2017 erklärte die Markeninhaberin B einen Teilverzicht, sodass die Marke danach 

nur noch für  

Kaffeemaschinen, nämlich Kaffeekapselmaschinen  

eingetragen war. 

2. Geschäftliche Bezeichnung 

Unter diesem Widerspruchszeichen wurde das Unternehmenskennzeichen INTREDA mit 

Zeitrang 01.  Januar 2004 angegeben. Als Gegenstand des Kennzeichenrechts hat die 

Widersprechende B „Kaffeekapselmaschinen“ benannt.  

Dem Widerspruch war ein SEPA-Lastschriftmandat über einen Betrag von 250 EUR unter der 

Angabe der Gebührennummer 331 600 beigefügt. 
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Mit Bescheid vom 07. Oktober 2019 hat die Markenstelle des DPMA die Widersprechende B 

darauf hingewiesen, dass für das weitere Widerspruchskennzeichen die Zusatzgebühr von      

50 € zu zahlen sei und darüber informiert, dass noch klargestellt werden könne, für welches 

Widerspruchskennzeichen die geleistete Zahlung bestimmt sei. Dafür wurde eine 

Rückäußerungsfrist von einem Monat gesetzt.   

 

Mit Beschluss vom 08. Januar 2020 hat die Markenstelle des DPMA den Widerspruch als 

unzulässig verworfen und die Widerspruchsgebühr zurückerstattet, da die Widerspruchs-

gebühr nicht innerhalb der Frist vollständig gezahlt worden sei. Der Widerspruch gelte als 

nicht erhoben.  

 

Gegen diesen, ihr am 16. Januar 2020 zugestellten Beschluss hat die Widersprechende B am 

06. Februar 2020 Wiedereinsetzung in die Zahlungsfrist der Widerspruchsgebühr beantragt 

und am gleichen Tag Beschwerde eingelegt sowie die Beschwerdegebühr gezahlt. Die 

Beschwerde wurde damit begründet, dass die Widersprechende B bereits mit per Fax 

eingereichtem Schriftsatz am 30. Oktober 2019 klargestellt habe, dass „der Widerspruch aus 

der Wortmarke“ erhoben gelten solle. Das DPMA habe am 29. Januar 2020 telefonisch 

mitgeteilt, dass dieses Telefax inzwischen aufgefunden worden sei; es sei von der Dienststelle 

Jena versehentlich nicht an die bearbeitende Stelle weitergeleitet worden. Außerdem 

beantragt B die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.  

 

Die Inhaberin der angegriffenen Marke A beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Zur 

Begründung wird ausgeführt, dass die Beschwerde unzulässig sei, da die parallele 

Beantragung der Wiedereinsetzung als Bedingung gedeutet werden müsse und eine 

Beschwerde nur unbedingt eingelegt werden könne. Im Übrigen sei die Beschwerde aber auch 

unbegründet, denn die Widersprechende B hätte mit ihrer verspäteten, da erst nach der 

Widerspruchsfrist abgegebenen Antwort, nicht klargestellt, auf welches Widerspruchszeichen  

 



      - 4 - 

 

 

sich der Widerspruch stützen solle. Die allgemeine Aussage, dass die Wortmarke zugrunde 

gelegt werden solle, sei nicht präzise genug, denn auch das Unternehmenskennzeichen sei ein 

„Wortzeichen“. Außerdem sei das Schreiben zur Klarstellung erst nach Beschlussfassung 

Bestandteil der Akte geworden. Das DPMA hätte daher nach Aktenlage entscheiden müssen 

und dürfe aufgrund seiner Neutralitätspflicht im zweiseitigen Verfahren keine selbständige 

Zuordnung des Widerspruchszeichens vornehmen.  

 

Unabhängig davon würde auch keine Verwechslungsgefahr bestehen, da die 

Widersprechende B ihre eigene Marke durch den Teilverzicht auf eine konkrete Ware 

eingeschränkt und somit ausdrücklich auf die allgemeineren Waren „Kaffeemaschine und 

Elektrische Kaffeemaschine“ verzichtet hätte. Daher könnten aus diesen Waren nun auch 

keine Rechte hergeleitet werden und eine Verwechslungsgefahr scheide aufgrund von 

Warenunähnlichkeit aus.  

 

 

Wie wird das BPatG über die Beschwerde entscheiden?  

Hinweis: Prüfen Sie ggf. auch hilfsweise, wie über den Widerspruch zu entscheiden wäre. 
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